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streit der Meinungen geraten würde. Zu-
sätzliche und unnötige Munition lieferten
die Autoren selbst, indem sie Teile daraus
einzelnen Journalisten vorzeitig zur Ver-
fügung stellten, während andere auf die
offizielle Vorstellung und den Beginn des
Vernehmlassungsverfahrens vertröstet
wurden. Diese Teilaspekte, gemessen am
ganzen Werk nur von untergeordneter
Bedeutung, wurden auch noch sensatio-
nell hochgespielt. Ein weiterer Vorwurf
kann der Autorengruppe nicht erspart
werden: Der Bericht ist zum Teil sehr um-
ständlich formuliert und für einen sozio-
logischen Laien nicht leicht lesbar.

Abgesehen von diesen kleinen Schön-
heitsfehlern liefert die Untersuchung in-
dessen wichtige Anhaltspunkte und sie
belegt mit Zahlen und Statistiken die vom
Schweizerischen Verband für Frauen-
rechte und anderen Frauenorganisatio-
nen seit langem aufgestellten Postulate.
Die Untersuchung wird aber nicht nur den
Frauenorganisationen bei ihrer Arbeit
nützlich sein, sie wird ganz bestimmt
auch weiteren Kreisen Denkanstösse ver-
mittein und Frauen zur Eigenständigkeit
ermuntern. Sie wird ausserdem einen we-
sentlichen Ausgangspunkt für den im
nächsten Jahr durchgeführten Frauen-
kongress bilden. Im Zeichen der Partner-
schaft stehend wird dieser Kongress auf-
zeigen müssen, wie weit wir von einer
wirklichen Partnerschaft zwischen Mann
und Frau noch entfernt sind. Und erst
wenn die Stellung der Frau nicht mehr
nur von einer Minderheit als etwas Pro-
blematisches empfunden wird, darf mit
wirklichen Veränderungen gerechnet wer-
den. M. B.

Ein schiechter Kompromiss
Nach langem Zögern und offenbar hefti-
gen Auseinandersetzungen hat der Bun-
desrat seinen Entscheid über die gefor-
derte Liberalisierung des Schwanger-
Schaftsabbruchs gefällt: Er will Volk und
Ständen die Verwerfung des Volksbegeh-
rens über den straflosen Schwanger-
schaftsabbruch empfehlen und wird im
Herbst dem Parlament ein Gesetz über
den Schwangerschaftsabbruch unterbrei-
ten. Grundlage dieses Bundesgesetzes
soll die Indikationenlösung mit sozialer
Indikation sein. Der Bundesrat hat zudem
den Vorsteher des Eidgenössischen Ju-
stiz- und Polizeidepartements von der
Vertretung des Geschäfts in der Bundes-
Versammlung dispensiert und diese Auf-
gäbe dem Bundespräsidenten übertragen.
Mit der erweiterten Indikationenlösung
hat der Bundesrat wohl einen Mittelweg
gesucht — und die schlechteste Lösung
gefunden. An der gegenwärtigen Situation
wirkt ja vor allem die ungleiche Anwen-
dung des geltenden Rechtes abstossend.
Während die einzige legale Möglichkeit
zum Abbruch einer unerwünschten
Schwangerschaft, die gesundheitliche Ge-
fährdung einer Schwangeren, in einigen
Kantonen sehr grosszügig ausgelegt wird,
existiert sie für die Ärzte anderer Kantone
überhaupt nicht. In Appenzell Innerrho-
den, Freiburg, Nidwaiden, Obwalden,
Schwyz, Uri und im Wallis werden keine
Interruptionen registriert. Welche Chance
auf Anwendung eine soziale Indikation in
diesen Kantonen hätte, wird bereits von
Bundesrat Furgler deutlich gemacht, der
sich aus weltanschaulichen Gründen nicht
dazu bereit finden konnte, diese Lösung
vor dem Parlament zu vertreten. Heute
haben schwangere Frauen aus konserva-
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tiven Kantonen, wenn sie den unwürdigen
Gang von Arztpraxis zu Arztpraxis nicht
scheuen, noch die Möglichkeit, Hilfe in
anderen Kantonen zu suchen. In Zukunft
wäre dieser Ausweg für sie versperrt,
müsste doch die «soziale Notlage» im
Wohnsitzkanton amtlich bestätigt werden.
Es bleibt nun vorerst dem Parlament,
später dem Volk überlassen, die Kasta-
nien aus dem Feuer zu holen, die dem
Bundesrat offenbar zu heiss waren. Der
Bund Schweizerischer Frauenorganisatio-
nen hat schon im vergangenen Herbst,
als er seine Vernehmlassung zu den Vor-
Schlägen für eine Neuregelung des straf-
losen Schwangerschaftsabbruchs der
Presse vorstellte, seine Absicht bekannt-
gegeben, unter Umständen das Referen-
dum zu ergreifen. Und unmittelbar nach
Bekanntwerden des bundesrätlichen Ent-
scheides hat er sein Einstehen für die
Fristenlösung bekräftigt. Nachdem sich
die Mehrheit der Parteien und Verbände
für die Fristenlösung ausgesprochen hat,
wird der BSF für sein Vorhaben zweifellos
Unterstützung finden.
Das «Ja zur Fristenlösung» impliziert kei-
neswegs ein «Nein zum Leben», es ist
lediglich Bekenntnis zu einem durchsetz-'
baren Gesetz, das für alle gleichermassen
gilt und den wirklichen Verhältnissen ent-
spricht. Es ist auch ein Ja zur Würde der
Frau. Mit den Folgen einer unerwünschten
Schwangerschaft, ob sie durch Abbruch,
oder die Geburt des Kindes ende, muss
eine Frau selbst fertig werden; eine amt-
liehe, für sie die Entscheidung treffende
Kommission kann ihr diese Auseinander-
setzung nicht abnehmen. Es kann deshalb
nicht Aufgabe der Gesellschaft sein, so
schwerwiegende Entschlüsse für einen
mündigen Menschen zu fassen, dagegen

kann und müsste die Gesellschaft alles
vorkehren, um die Zahl der unerwünsch-
ten Schwangerschaften möglichst tief zu
halten. Zu diesen Massnahmen gehören
einmal verantwortungsbewusste Aufklä-
rung und Sexualunterricht sowie die
Schaffung von Familienplanungs- und Be-
ratungsstellen, zum andern aber auch
Vorkehrungen, welche die Situation über-
lasteter Mütter verbessern und ihnen ge-
statten würden, ihre Pflichten als Erzie-
herin mit denjenigen der Berufsarbeit in
Einklang zu bringen. Wenn für die Ver-
wirklichung aller dieser Massnahmen die
gleiche Energie aufgebracht würde wie
für die Bekämpfung eines liberalen Ge-
setzes, dann müsste ein solches Gesetz
bald an Bedeutung verlieren und immer
weniger in Anspruch genommen werden.

M. B.

Die Schweiz im Jahre der Frau
Die Delegiertenversammlung der Arbeits-
gemeinschaft «Die Schweiz im Jahr der
Frau» hat das Programm für den vom
17. bis 19. Januar 1975 in Bern stattfin-
denden Frauenkongress genehmigt.
Der unter dem Motto «Partnerschaft»
stehende Kongress wird neben Hauptre-
feraten auch Podiumsgespräche und Dis-
kussionen umfassen. Für die Hauptrefe-
rate konnten drei namhafte Schweizerin-
nen gewonnen werden: Nationalrätin Dr.
Elisabeth Blunschy wird die «Partner-
schaftliche Verantwortung für die Gesell-
schaff von morgen» darstellen, Professor
Dr. Denise Bindschedler wird über eine
«Partnerschaftliche Friedensordnung»
sprechen und Professor Dr. Jeanne
Mersch wird abschliessend die Ergebnisse
des Kongresses zusammenfassen. Die
über dreissig angeschlossenen Verbände
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